
Vorsorge zu Lebzeiten

Wulf Merkelbach spricht über das Thema „Mit Sicherheit gepflegt –
Vorsorge durch einen Dauergrabpflegevertrag“. FOTO: HOLGER LODAHL

Mit Dauergrabpflege auf der sicheren Seite

VON HOLGER LODAHL

Die meisten Friedhöfe sind
weit mehr als Ruhestätten von
Verstorbenen. Friedhöfe sind
wichtige soziale Treffpunkte
für die Menschen, Plätze für
Begegnungen sowie Gelegen-
heiten, eine Pause vom Alltag
zu nehmen und sich an die
Vergangenheit zu erinnern.

Aber Friedhöfe sind auch
sehr schöne Grünanlagen und
anspruchsvolle Gärten auf ei-
nem hohen Niveau, weil die
Grabstellen fast ausnahmslos
gut bepflanzt und gepflegt
werden. Dass dieser hohe
Standard gewährleistet bleibt,
ist unter anderem der Dauer-
grabpflege zu verdanken: Ein
Service, der von der Genossen-
schaft der Friedhofsgärtner
angeboten wird. „Eine Dauer-
grabpflegevereinbarung bietet
viele Vorteile für die Hinter-
bliebenen“, sagt Wulf Merkel-
bach, Friedhofsgärtner im Ru-
hestand und bis 2015 der Vor-
standsvorsitzende der Genos-
senschaft der Friedhofsgärtner
Düsseldorf. Infrage kommt
diese Leistung, wenn nach ei-
nem Todesfall die Hinterblie-
benen das Grab nicht pflegen
können, weil sie zum Beispiel
nicht in der Nähe wohnen oder
gesundheitlich nicht mehr in
der Lage sind.

Vorteile dieser Vereinbarung
sind Entlastungen bei der Ar-
beit und Kosten. Die Hinter-
bliebenen können den Vertrag
jährlich kündigen. Die Laufzeit
dieses Services beträgt in Düs-
seldorf normalerweise die Zeit

Schäden. Bei einer Laufzeit
von 20 Jahren macht das insge-
samt 7000 Euro.“ Oder anders:
etwas mehr als einen Euro pro
Tag. Ist die Gesamtsumme erst
einmal bezahlt, wird sie von
der Friedhofsgenossenschaft
sicher angelegt. Die erwirt-
schafteten Zinsen werden für
Preiserhöhungen investiert.

Der Vertrag ist gesichert,
kann also durch die Erben
nicht gekündigt werden. Auch,
wenn der Friedhofsgärtner sei-
nen Betrieb einstellt, bleibt die
Vereinbarung bestehen und
wird von einem professionel-
len Nachfolger übernommen.
Das Konzept kommt gut an.
Seit 1951, so erklärt Merkel-
bach, verzeichnet die Genos-
senschaft der Friedhofsgärtner
etwa 30.000 Kunden der Dau-
ergrabpflege. Insgesamt gibt
es 26 Dauergrabpflegegesell-
schaften, die zusammen mehr
eine Milliarde Euro verwaltet.

Auch für die Qualitätssiche-
rung ist gesorgt. Ein Team von
Fachleuten begutachtet ein-
mal jährlich und ohne Voran-
meldung alle Gräber, die durch
eine Dauerpflege in Ordnung
gehalten werden. Sollte etwas
nicht in Ordnung sein, bekom-
men die Friedhofsgärtner an-
schließend entsprechende In-
fos. „Aber größere Schäden
sind die Ausnahme“, sagt Mer-
kelbach, der trotz Ruhestand
diese Kontrollgänge noch ab-
solviert. Der 72-Jährige hält
sich gern auf Friedhöfen auf
und sagt: „Friedhöfe sind Gär-
ten für Frieden und Biotope
der Natur.“

Viele Menschen pflegen ein Grab mit Respekt und Hingabe. Wer diese Arbeit jedoch nicht
mehr leisten kann oder möchte, kann das Angebot einer Dauergrabpflege nutzen.

der Ruhefrist. Die Leistungen
des beauftragten Friedhofs-
gärtners sind vielfältig. Der
Fachmann ersetzt gestohlene
oder eingegangene Pflanzen,
beseitigt Einsenkschäden und
kümmert sich auch um viele
andere Dinge wie Düngen und
Gießen. Für die Hinterbliebe-
nen bedeutet das: Sie wissen
das Grab von Mutter, Vater,
Freund oder Freundin stets in
guten Händen und können si-
cher sein, dass die letzte Ruhe-
stätte immer professionell ge-
pflegt wird und die Wünsche
der Auftraggeber erfüllt wer-
den.

Aber, so betont Wulf Merkel-
bach, auch zu Lebzeiten kön-
nen die Menschen diesen Ser-
vice für den Fall ihres eigenen
Ablebens abschließen. Wer
nämlich sicher gehen möchte,
dass Ehepartner, Kinder oder
Freunde sich weder Gedanken
um die Finanzierung noch um

die jahrelange Pflege des Gra-
bes Gedanken machen müs-
sen, kann eine Dauergrabpfle-
gevereinbarung jederzeit für
sich abschließen. „Dieses Vo-
rausdenken kann auch Ärger
vermeiden“, sagt Merkelbach.
Nach einem Todesfall, so hat er
es in seiner 46 Jahre langen Ar-
beit als Friedhofsgärtner er-
fahren, gibt es oft bei den Hin-
terbliebenen die Diskussion
um die Frage, wer sich um das
Grab kümmern kann oder soll.
Eine Dauergrabpflege bildet in
dieser ohnehin schwierigen
Zeit und lange über sie hinaus
eine erhebliche Entlastung.

Gratis ist eine Dauergrab-
pflege selbstverständlich
nicht. Wulf Merkelbach gibt
ein Rechenbeispiel: „Für ein
Doppelgrab betragen die Kos-
ten etwa 350 Euro pro Jahr für
Pflege, dreimaliger Wechselbe-
pflanzung des Blumenbeetes
und Beseitigung etwaiger

„Der Weg zum Anwalt ist nie vergebens“
VON PATRICK PETERS

Unternehmer haben neben
der Renditemaximierung in
der Regel ein vorrangiges Ziel:
ihre Organisation und ihre
Strukturen dauerhaft und
bestmöglich zu schützen. Da-
bei stehen häufig vor allem ge-
sellschafts- und steuerrechtli-
che Fragestellungen im Vor-
dergrund. „Aber auch das Fa-
milien- und das Erbrecht spie-
len eine wichtige Rolle.
Schließlich soll das Unterneh-
men in seiner Substanz im
Erbfall nicht beschädigt wer-
den. Daher bietet es sich an,
frühzeitig über eine professio-
nelle testamentarische Gestal-
tung nachzudenken, um Fir-

menwerte zu bewahren“, be-
tont Jens Gartung, Rechtsan-
walt und Partner der Düssel-
dorfer Wirtschaftskanzlei
Schröder Fischer.

Wenn ein Unternehmer zum
Beispiel durch Unfall oder
Krankheit schon in mittleren
Lebensjahren stirbt und die
Kinder noch nicht volljährig
sind, besteht ein erhebliches
firmenrechtliches Risiko, weiß
der Fachanwalt für Familien-
und Erbrecht. „Ist die Vermö-
gensnachfolge nicht rechtssi-
cher geregelt, tritt die gesetzli-
che Erbfolge ein. Mit der Kon-
sequenz, dass das Betriebsver-
mögen auf die Frau und auf die
minderjährigen Kinder über-
geht. Das wiederum führt zu

großem Aufwand und weiteren
rechtlichen Fragestellungen,
um die Folgen der Zersplitte-
rung des Vermögens innerhalb
der Familie so gering wie mög-
lich zu halten“, warnt Gartung.

Ist kein Unternehmen be-
troffen und geht es dem Erb-
lasser in erster Linie um die Ab-
sicherung des überlebenden
Ehegatten, kann die Errich-
tung eines sogenannten Berli-
ner Testaments empfehlens-
wert sein. Das verhindert die
gesetzliche Erbfolge: Der über-
lebende Ehegatte erbt bei die-
ser Gestaltung alles und ist da-
durch abgesichert, muss aber
gegebenenfalls Pflichtteilsan-
sprüche befriedigen.

Ein wichtiger Punkt für Jens
Gartung ist daher der Pflicht-
teil. Egal wie die letztwillige
Verfügung ausgestaltet ist,
steht insbesondere Kindern
und Ehegatten immer eine
Mindestbeteiligung am Nach-
lass zu. Dieser Pflichtteilsan-
spruch besteht dabei im Wert
der Hälfte des gesetzlichen
Erbteils und wird vom Pflicht-
teilberechtigten regelmäßig
gegen die gesetzlichen Erben
geltend gemacht. Ein Rechen-
beispiel: Ein Erblasser hinter-
lässt Ehegatte und zwei Kinder.
Eines der beiden Kinder soll je-
doch nichts erhalten, wodurch
diesem von Gesetzes wegen
ein Achtel der Erbmasse als
Pflichtteil zusteht. Dieses Ach-
tel ist in Geld auszuzahlen, fäl-
lig mit dem Tod des Erblassers
und auf entsprechende Mah-
nung auch zu verzinsen.

Eine Option, um Pflichtteils-
ansprüche zu umgehen, ist der
Pflichtteilsverzicht. „Dabei
handelt es sich um einen zwi-
schen dem Erblasser und dem
potenziell Pflichtteilsberech-
tigten lebzeitig ausgestalteten,

notariell beurkundeten Ver-
trag, durch den der Pflichtteils-
berechtigte ganz oder teilweise
auf seine Pflichtteilsansprüche
verzichtet. Die Erbquoten und
damit auch die Pflichtteilsquo-
ten anderer Erben lässt der
Vertrag unberührt“, nennt Jens
Gartung eine Gestaltungsmög-
lichkeit.
Der Pflichtteilsverzicht kann
ohne eine Gegenleistung, aber
auch gegen Abfindung in indi-
vidueller Höhe vereinbart wer-
den. Der Rechtsanwalt weist
im Zusammenhang mit dem

Berliner Testament aber auch
auf eine aktuelle Entscheidung
des Oberlandesgerichts
Hamm hin. Bei dieser Art der
Testamentsgestaltung werden
als Schlusserben in aller Regel
verbindlich die Kinder einge-
setzt.

Zum Schutz der Schlusser-
ben hat das Oberlandesgericht
die Möglichkeiten von Schen-
kungen des überlebenden
Ehegatten eingeschränkt.
„Zum Beispiel kann eine Wit-
we, als deren Schlusserben im
gemeinschaftlichen Testament

die Kinder eingesetzt sind,
nicht ihrem neuen Lebensge-
fährten hohe Vermögenswerte
übertragen, die das zu erwar-
tende Erbe der Kinder maß-
geblich einschränken würden.
Diese Beeinträchtigung der Er-
ben hat das Oberlandesgericht
untersagt. Das Gericht hat da-
mit den Schutz der Schlusser-
ben deutlich betont und gefes-
tigt.“

Wichtig für Jens Gartung ist,
keine Schritte ohne versierte
rechtliche Beratung zu ergrei-
fen. „Gerade Unternehmer set-

zen viel aufs Spiel, wenn sie
solche wichtigen Themen ein-
fach auf sich zukommen las-
sen.

Der Weg zum Anwalt ist nie
vergebens, um eine wirklich
individuell passende Gestal-
tung zu finden und diese dann
auch noch rechtssicher umzu-
setzen. Denn nicht alles, was
der Mandant sich überlegt, ist
auch juristisch haltbar. Es ist
dann unsere Aufgabe, eine
rechtlich tragfähige Form da-
für zu finden“, betont der
Rechtsanwalt.

Auch jüngere Unternehmer benötigen ein Testament, damit das Firmenvermögen im plötzlichen Erbfall nicht innerhalb der Familie
zersplittert. Ebenso ein Thema, meint der Düsseldorfer Erbrechtler Jens Gartung: die Pflichtteilsansprüche der gesetzlichen Erben.

WIRTSCHAFTSKANZLEI SCHRÖDER FISCHER

Auch beim Testament gilt: Es ist immer ratsam, keine Schritte ohne versierte rechtliche Beratung zu machen. Denn gerade Unternehmer setzen
viel aufs Spiel, wenn sie solche wichtigen Themen einfach auf sich zukommen lassen. FOTO: BUB

Jens Gartung ist Fachanwalt für Erb-und Familienrecht bei der Düssel-
dorfer Wirtschaftskanzlei Schröder Fischer. FOTO: PRIVAT
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